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RS OGH 1976/5/31 Bkv1/76 (Bkv1/76)
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.05.1976

Norm

Einrechnungsvorschrift 1945 §1 Abs1

Einrechnungsvorschrift 1945 §2 Abs4

RAO §2 Abs2

Rechtssatz

Für Personen, die nicht in die Liste der Rechtsanwaltsanwärter eingetragen sind, kann die Einrechnung von

Behinderungszeiten im Sinne der Einrechnungsvorschrift 1945 nur dann in Betracht kommen, wenn damit zugleich die

Voraussetzungen für die Eintragung in die Liste der Rechtsanwälte erfüllt wären.
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